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V

Vorwort

Per 1. Januar 1999 ist das erste schweizweit geltende Waffengesetz in Kraft ge-
treten. Dieses Gesetz wurde seither verschiedene Male überarbeitet und es ist
davon auszugehen, dass das derzeit geltende Waffenrecht, nicht zuletzt auch
aufgrund des Druckes aus dem Ausland, erneut revidiert werden wird.
Eigentum an Waffen ist in der Schweiz weit verbreitet. Zudem wird das Recht auf
Waffenerwerb und Waffenbesitzt insbesondere politisch immer wieder themati-
siert. Auch in der Verwaltungsrechts- und der Strafrechtspraxis stellen sich im-
mer Fragen mit Bezug zum Waffengesetzt. Ungeachtet dieser Tatsachen fehlt es
aber in der Schweiz weitgehend an Monographien und Kommentierungen zum
Waffengesetz. Nur vereinzelt sind Publikationen verfügbar. Oft haben sich in der
Vergangenheit die rechtsanwendenden Behörden auf Publikationen des Bundes-
amtes für Justiz verlassen. Diese Lücke soll nun mit dem vorliegenden Kommen-
tar geschlossen werden.
Der vorliegende Kommentar soll helfen, sich in den Bestimmungen des Waffen-
rechts besser zurechtzufinden. Im vorliegenden Kommentar haben sich die Auto-
ren insbesondere mit den zum Waffenrecht ergangen Bundesgerichtsentscheiden
sowie mit der kantonalen Rechtsprechung auseinandergesetzt. Doch auch die
verfügbare Literatur sowie die Materialen wurden verarbeitet.
Der Dank der Herausgeber gilt vorab den Autoren, welche ihre Beiträge meist
neben starker beruflicher Belastung in Nacht- und Sonntagsarbeit verfasst haben.
Herzlich danken möchten wir auch dem Stämpfli Verlang, insbesondere Frau
Tina Hooker, für die fachkundige Unterstützung, welche eine speditive Fertigstel-
lung des Werks ermöglich hat.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wir im Kommentar jeweils nur die männli-
che Form verwendet. Selbstverständlich ist die weibliche Form jeweils miteinge-
schlossen.

Dezember 2016 Nicolas Facincani
Reto Sutter
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VStrR Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht vom 22. März 1974 (Stand am

1. Oktober 2016) (SR 313.0)
VZAG Verordnung über die operative Zusammenarbeit mit den anderen Schengen-

Staaten zum Schutz der Aussengrenzen des Schengen-Raums vom 26. August
2009 (Stand am 1. September 2015) (SR 631.062)

WafVO Waffenverordnung des Kantons Zürich vom 16. Dezember 1998 (LS 552.1)
WANDA Datenbank über die Hauptmerkmale von Waffen
WG Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 20. Juni 1997

(Stand am 1. Juli 2016) (SR 514.54)
WV Verordnung über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 2. Juli 2008

(Stand am 1. Juli 2016) (SR 514.541)
z.B. zum Beispiel
ZBJV Zeitschrift des bernischen Juristenvereins
ZG Zollgesetz vom 18. März 2005 (Stand am 1. August 2016) (SR 631.0)
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (Stand am 1. April

2016) (SR 210)
Ziff. Ziffer
zit. zitiert
ZP Zusatzprotokoll
ZStP Zürcher Steuerpraxis
z.T. zum Teil
ZV Zollverordnung vom 1. November 2006 (Stand am 1. August 2016)

(SR 631.01)
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FATIH ASLANTAS Art. 1
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1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

1. Abschnitt: Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffe

Art. 1
Zweck und
Gegenstand

1 Dieses Gesetz hat zum Zweck, die missbräuchliche Verwendung von
Waffen, Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition und Muni-
tionsbestandteilen zu bekämpfen.
2 Es regelt den Erwerb, das Verbringen in das schweizerische Staats-
gebiet, die Ausfuhr, das Aufbewahren, den Besitz, das Tragen, den
Transport, das Vermitteln, die Herstellung von und den Handel mit:
a. Waffen, wesentlichen oder besonders konstruierten Waffenbe-

standteilen und Waffenzubehör;
b. Munition und Munitionsbestandteilen.
3 Es hat zudem zum Zweck, das missbräuchliche Tragen von gefähr-
lichen Gegenständen zu verhindern.

But et objet 1 La présente loi a pour but de lutter contre l’utilisation abusive d’armes,
d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement
conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.
2 Elle régit l’acquisition, l’introduction sur le territoire suisse, l’exporta-
tion, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la
fabrication et le commerce:
a. d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spé-

cialement conçus et d’accessoires d’armes;
b. de munitions et d’éléments de munitions.
3 Elle a également pour but de prévenir le port abusif d’objets dangereux.

Scopo e oggetto 1 La presente legge ha lo scopo di prevenire l’impiego abusivo di armi,
parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di muni-
zioni.
2 Essa disciplina l’acquisto, l’introduzione sul territorio svizzero,
l’esportazione, la custodia, il possesso, il porto, il trasporto, la mediazio-
ne, la fabbricazione e il commercio di:
a. armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente e accessori di

armi;
b. munizioni ed elementi di munizioni.
3 La presente legge ha inoltre lo scopo di impedire il porto abusivo di
oggetti pericolosi.
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Materialien und Literatur
Botschaft zum Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 24. Januar 1996
(BBl 1996 I 1053 ff.); Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Waffen, Waffenzube-
hör und Munition vom 11. Januar 2006 (BBl 2006 2713 ff.); MARKUS MOHLER, in: BERNHARD
EHRENZELLER/BENJAMIN SCHINDLER/RAINER J. SCHWEIZER/KLAUS A. VALLENDER (Hrsg.) Die
schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014,
Art. 107 und 118 BV (zit. ST. GALLER KOMMENTAR-MOHLER); HANS WÜST, Schweizer Waffen-
recht, Zürich 1999 (zit. WÜST, Waffenrecht).

I. Allgemeines
Das Waffengesetz in der jetzigen Form trat am 1. Januar 1999 in Kraft.

Davor war das Waffenrecht vor allem in kantonalen Gesetzen sowie im Konkor-
dat über den Handel mit Waffen und Munition (SR 54.542) geregelt, welches die
Kantone (mit Ausnahme des Kantons Aargau) am 27. März 1969 abgeschlossen
hatten. Das Konkordat erwies sich jedoch als lückenhaft – und ebenso die kanto-
nale Gesetzgebung. Auf eine Standesinitiative sowie eine parlamentarische Initia-
tive hin unterbreitete die Bundesversammlung Volk und Ständen einen neuen
Verfassungsartikel (altArt. 40bis BV), welcher schliesslich angenommen wurde.
Dieser Verfassungsartikel entspricht dem heutigen Art. 107 Abs. 1 BV, mit wel-
chem dem Bund die Kompetenz übertragen wurde, Vorschriften gegen den Miss-
brauch von Waffen, Waffenzubehör und Munition zu erlassen. Mit dem Erlass
des Waffengesetzes und der entsprechenden Verordnungen und Reglemente hat
der Bund von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht.

II. Missbrauchsbekämpfung (Abs. 1)
In Art. 1 Abs. 1 WG wird der Zweck und Gegenstand des Gesetzes

umschrieben. Ziel ist die Bekämpfung des Missbrauchs von Waffen, Waffenbe-
standteilen, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteilen. Dies ent-
spricht der in Art. 107 Abs. 1 BV an den Bund übertragenen Kompetenz, Miss-
bräuche mit Waffen, Munition und deren Bestandteile zu verhindern. Obwohl
nicht explizit aufgeführt, geht es insbesondere um die Verhinderung von Verbre-
chen und Vergehen, die mit Waffen ausgeübt werden, d.h. um einen bestmögli-
chen Schutz der öffentlichen Sicherheit (vgl. ST. GALLER KOMMENTAR-MOHLER,

1

2
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Art. 107 BV N. 16). Schliesslich liegt dann ein Missbrauch vor, wenn gegen die
Vorschriften des WG verstossen wird.

III. Regulierte Handlungen im Umgang mit Waffen
und Munition (Abs. 2)
Nachdem gemäss Abs. 1 allgemein die Missbrauchsbekämpfung im

Vordergrund steht, hält Art. 1 Abs. 2 WG fest, dass das Gesetz den Erwerb, das
Verbringen in die Schweiz, das Aufbewahren, den Besitz, das Tragen, den Trans-
port, das Vermitteln, die Herstellung sowie den Handel mit Waffen, wesentlichen
oder besonders konstruierten Waffenbestandteilen und -zubehör sowie von Muni-
tion und Munitionsbestandteilen regelt.
Der Begriff des Erwerbs (vgl. dazu Art. 5 und 8 Abs. 1 WG) im Sinne des Ge-
setzes beinhaltet alle möglichen Formen der Eigentums- bzw. Besitzesübertra-
gung wie z.B. Kauf, Tausch, Schenkung, Erbschaft, Miete und Gebrauchsleihe
(BBl 1996 I 1057; vgl. auch WÜST, Waffenrecht, 66 ff.). Zum Begriff des Ver-
bringens in die Schweiz kann auf Art. 5 und 24 ff. WG verwiesen werden. Die
Terminologien des Aufbewahrens, Tragens sowie des Transports sind in
Art. 26 ff. WG zu finden (vgl. entsprechende Kommentierungen). Art. 5 sowie 7
WG enthalten Bestimmungen zum Vermitteln von Waffen. Die Herstellung von
Waffen ist in Art. 18 sowie 19 WG geregelt. Nach Art. 5 Abs. 2 WG ist der Be-
sitz von bestimmten Waffen verboten (bezüglich Munition vgl. Art. 6 Abs. 1
WG). Im Übrigen enthalten Art. 12 sowie Art. 16a WG Bestimmungen zum
rechtmässigen Besitz von Waffen und Munition.
In Umsetzung von Art. 1 Abs. 2 WG sieht das Waffengesetz diverse Verbote (vgl.
Art. 5, 7b, 19 Abs. 1, 20, 28a, 17 WG), Bewilligungspflichten (vgl. Art. 8, 17, 18,
24, 24a, 24b, 24c, 25, 25a, 27, 27a WG) sowie verschiedene Meldepflichten vor.
Schliesslich werden Zuwiderhandlungen gegen das WG gemäss Art. 33 f. WG
geahndet.

IV. Verhinderung des missbräuchlichen Tragens
von gefährlichen Gegenständen (Abs. 3)
Seit dem 12. Dezember 2008 regelt das Waffengesetz ebenfalls das

missbräuchliche Tragen von gefährlichen Gegenständen. Gemäss Botschaft (BBl
2006 2753) stützte sich die Vorlage auf Art. 107 Abs. 1 BV, der dem Bund den
Auftrag und die Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen den Waffenmiss-
brauch erteilt. Ein (potentiell) gefährlicher Gegenstand fällt jedoch nicht per se
unter den Begriff der Waffe gemäss WG, weshalb Art. 107 Abs. 1 BV nicht als
genügende Rechtsgrundlage dienen konnte, ein entsprechendes Verbot zu erlas-
sen. Deshalb stützte sich der Gesetzgeber bei der damaligen Vorlage wohl auch

3
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auf Art. 118 Abs. 2 lit. a BV (BBl 2006 2727), was jedoch nicht ganz zu über-
zeugen vermag. Bei besagter Verfassungsbestimmung geht es primär um Gegen-
stände, welche die Gesundheit unmittelbar gefährden können (vgl. ST. GALLER
KOMMENTAR-MOHLER, Art. 118 BV N. 3). Ein Baseballschläger, Eisenrohr etc.
ist nicht unmittelbar gesundheitsgefährdend, sondern einzig bei einer entspre-
chenden (missbräuchlichen) Verwendung als Schlagwaffe. Vor diesem Hinter-
grund ist die verfassungsrechtliche Grundlage schwach. Das Verbot des miss-
bräuchlichen Tragens gefährlicher Gegenstände ist in Art. 28a WG geregelt (vgl.
dortige Kommentierung).
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Art. 2

Geltungs-
bereich

1 Dieses Gesetz gilt weder für die Armee noch für den Nachrichten-
dienst des Bundes noch für die Zoll- und die Polizeibehörden. Es gilt
mit Ausnahme der Artikel 32abis, 32c und 32j auch nicht für die
Militärverwaltungen.
2 Für antike Waffen gelten nur die Artikel 27 und 28 sowie die ent-
sprechenden Strafbestimmungen dieses Gesetzes. Als antike Waffen
gelten vor 1870 hergestellte Feuerwaffen sowie vor 1900 hergestellte
Hieb-, Stich- und andere Waffen.
3 Die Bestimmungen der eidgenössischen Jagd- und Militärgesetzge-
bung bleiben vorbehalten.

Champ
d’application

1 La présente loi ne s’applique ni à l’armée, ni au Service de renseigne-
ment de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle
ne s’applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les
cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j.
2 Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par
les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes an-
ciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes
blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.
3 La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire
sont réservées.

Campo
d’applicazione

3 La presente legge non si applica né all’esercito, né al Servizio delle
attività informative della Confederazione, né alle autorità doganali e di
polizia. Ad eccezione degli articoli 32abis, 32c e 32j, non si applica neppu-
re alle amministrazioni militari.
2 Alle armi antiche si applicano unicamente gli articoli 27 e 28, nonché le
relative disposizioni penali della presente legge. Per armi antiche
s’intendono le armi da fuoco fabbricate prima del 1870, nonché le armi da
taglio e da punta e altre armi fabbricate prima del 1900.
3 Sono salve le disposizioni della legislazione federale sulla caccia e
quelle della legislazione federale militare.
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Materialien und Literatur

Botschaft zum Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 24. Januar 1996
(BBl 1996 I 1053 ff.); Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Waffen, Waffenzu-
behör und Munition vom 11. Januar 2006 (BBl 2006 2713 ff.); STEFAN FLACHSMANN/PATRICK
FLURI/GERITT GÖRLICH KÄSER/BERNHARD ISENRING/STEFAN WEHRENBERG, Tafeln zum
Militärstrafrecht, 3. Aufl., Zürich 2014 (zit. FLACHSMANN et al., Militärstrafrecht).

I. Allgemeines

Art. 2 WG regelt den Geltungsbereich des Gesetzes und bestimmt Aus-
nahmen von dessen Anwendbarkeit auf gewisse Institutionen und Behörden
(Abs. 1). Zudem legt es fest, welche Waffen als antik gelten, die von den Be-
stimmungen des Waffentragens (Art. 27 WG) und -transports (Art. 28 WG) und
deren Strafbestimmungen ausgenommen sind. Schliesslich enthält Abs. 3 der
Bestimmung einen Vorbehalt zugunsten der eidgenössischen Jagd- und Militär-
gesetzgebung.

II. Ausnahmen vom Geltungsbereich des Gesetzes (Abs. 1)

Absatz 1 nimmt die Armee, den Nachrichtendienst des Bundes sowie die
Zoll- und Polizeibehörden vom Anwendungsbereich des WG aus. Als Polizeiorga-
ne sind alle Organe und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verstehen, die
per Gesetz mit der Erfüllung polizeilicher Aufgaben betraut sind (Kantons- und
Gemeinde- bzw. Stadtpolizei, Bahnpolizei, Strafvollzugsbehörden etc.). Für die
Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten sind diese Personen von den Bestimmungen
des WG ausgenommen. Hingegen gelangt das WG bei einer Verwendung von
Waffen, Waffenzubehör und Munition durch diese Personen zu privaten Zwecken
zur Anwendung (BBl 1996 I 1057; BBl 2006 2727).
Das Waffengesetz findet grundsätzlich ebenso keine Anwendung auf die Militär-
verwaltungen. Mit der Einführung der Art. 32abis, 32c sowie 32j WG, welche die
Meldung und den Abruf von Daten betreffen, wurde Art. 2 Abs. 1 WG der Klar-
heit halber dahingehend ergänzt, dass jene Bestimmungen hingegen ebenfalls für
die Militärverwaltung gelten. Insbesondere Art. 32c Abs. 3 WG ermöglicht es
auch der Militärpolizei entsprechende Daten abzufragen.

III. Antike Waffen (Abs. 2)

Im Zusammenhang mit antiken Waffen gelten einzig die Bestimmungen
bezüglich des Waffentragens (Art. 27 WG) sowie des Waffentransports (Art. 28
WG) sowie die entsprechenden Strafbestimmungen (Art. 33 ff. WG).

1

2

3

4
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Die Definition des Begriffs «antike Waffe» wurde mit den Änderungen des Waf-
fengesetzes, welche am 12. Dezember 2008 in Kraft traten, ins Gesetz aufge-
nommen. Als antike Waffen gelten seither vor 1870 hergestellte Feuerwaffen
sowie vor 1900 hergestellte Hieb-, Stich- und andere Waffen. Bis zur Aufnahme
der Legaldefinition ins Gesetz war der Begriff in der WV geregelt; als antik gal-
ten Hand- und Faustfeuerwaffen, die vor 1890 hergestellt wurden (altArt. 2 lit. a
WV). Begründet wurde diese zeitliche Rückversetzung in der parlamentarischen
Beratung damit, dass Art. 82 lit. a des Schengener Besitzstand-Übereinkommens
(Schengen-Besitzstand-Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens
von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Be-
nelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen
Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen
Grenzen) dies so vorsehe und auch für die Schweiz gelte (Votum Bürgi AB 2006
S 368; Votum Borer AB 2006 N. 1352). Dies war jedoch nicht ganz korrekt, da
gemäss Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Anhang A des Abkommens zwischen der Schweiz
und der EU (Abkommen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europä-
ischen Union, der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung dieses Staa-
tes bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands
vom 26. Oktober 2004; SR 0.362.31) die Artikel 77–91 des Schengener Besitz-
stand-Übereinkommens für die Schweiz nur insoweit gelten, als sie von der
Richtlinie des Rates 91/477/EWG über die Kontrolle des Erwerbs und des Besit-
zes von Waffen abgedeckt sind. In jener Richtlinie wird der Begriff der antiken
Waffe jedoch nicht definiert, sondern deren konkrete Definition den Mitglieds-
staaten überlassen. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. f der EU-Verordnung Nr. 258/2012
vom 14. März 2012 zur Umsetzung des Artikels 10 des Protokolls der Vereinten
Nationen gegen die unerlaubte Herstellung von Schusswaffen, dazugehörigen
Teilen und Komponenten und Munition und gegen den unerlaubten Handel da-
mit, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität (VN-Feuerwaffenprotokoll) und zur
Einführung von Ausfuhrgenehmigungen für Feuerwaffen, deren Teile, Kompo-
nenten und Munition sowie von Massnahmen betreffend deren Einfuhr und
Durchfuhr gelten gar erst nach 1899 hergestellte Feuerwaffen nicht als antike
Feuerwaffen. Somit hätte es der Gesetzgeber durchaus in der Hand gehabt, die
zeitliche Grenze bei 1890 zu belassen.

IV. Vorbehalt der eidgenössischen Jagd- und
Militärgesetzgebung (Abs. 3)

Absatz 3 enthält einen Vorbehalt zu Gunsten der eidgenössischen Jagdge-
setzgebung sowie der Militärgesetzgebung. Diese Aufzählung ist nicht abschlies-
send, zumal auch andere Gesetze als lex specialis dem WG vorgehen (z.B. das Bun-
desgesetz über das Kriegsmaterial vom 13. Dezember 1996 [KMG; SR 514.51]; das

5

6
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Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über den Schutz vor gefährlichen Stoffen
und Zubereitungen [Chemikaliengesetz, ChemG; SR 813.1] etc.).
Der Vorbehalt zugunsten der Militärgesetzgebung bedeutet, dass die persönlichen
Waffen der Wehrpflichtigen nach jenen Bestimmungen aufzubewahren sind. Der
Transport einer Waffe im Zusammenhang mit der Militärdienstpflicht, z.B. von
und zu militärischen Schiessanlässen oder vom und zum Militärdienst, gilt nicht
als ein «Tragen» im Sinne von Art. 27 WG (vgl. BBl 1996 I 1057; BBl 2006
2728), wobei der Vorbehalt zugunsten der Militärgesetzgebung nicht ausschliesst,
dass das Militärstrafrecht (insbesondere das Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927,
MStG; SR 321.0) sowie das WG gleichzeitig zur Anwendung gelangen können.
Bei der missbräuchlichen Verwendung von Armeewaffen ausserhalb des Dienstes
kann zusätzlich zu Art. 73 MStG auch das WG zur Anwendung kommen, da die
Schutzbereiche der beiden Bestimmungen unterschiedlich sind: Bei Art. 73 MStG
steht die ständige Einsatzbereitschaft des militärischen Materials im Vordergrund
(FLACHSMANN et al., Militärstrafrecht, 132). Das Waffengesetz will die miss-
bräuchliche Verwendung von Waffen, Waffenbestandteilen, Waffenzubehör,
Munition und Munitionsbestandteilen verhindern. Wenn z.B. eine dienstpflichtige
Person in seiner Freizeit unbefugt Munition verwendet und mit seiner Dienst-
waffe Dritte verletzt, ist (nebst der strafbaren Handlung gegen Leib und Leben)
ein zusätzlicher, vom MStG nicht abgedeckter Schutzbereich betroffen, weshalb
in solchen Fällen neben dem MStG in echter Konkurrenz stets auch das WG
anzuwenden ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_347/2007 vom 29. November
2007).

7
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Art. 3
Recht auf Waffen-
erwerb, Waffen-
besitz und Waffen-
tragen

Das Recht auf Waffenerwerb, Waffenbesitz und Waffentragen ist im
Rahmen dieses Gesetzes gewährleistet.

Droit d’acquérir,
de posséder et
de porter des armes

Le droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le
cadre de la présente loi.

Diritto di acquisto,
possesso e porto
di armi

Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell’ambito della
presente legge.

Inhaltsübersicht Seite
I. Allgemeines............................................................................................................ 9
II. Tragweite der Bestimmung..................................................................................... 10

Materialien und Literatur
Botschaft zum Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 24. Januar 1996
(BBl 1996 I 1053 ff.); PHILIPPE WEISSENBERGER, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes
(unter Berücksichtigung von Art. 260quater StGB), AJP 2000, 153–171 (zit. WEISSENBERGER,
AJP 2000).

I. Allgemeines
Art. 3 WG ist als Pendant zu Art. 1 WG zu sehen. Gemäss letzterer

Bestimmung soll der Missbrauch von Waffen, Waffenbestandteilen, Waffenzu-
behör, Munition und Munitionsbestandteilen verhindert werden. Als Gegenstück
gewährleistet Art. 3 WG das grundsätzliche Recht auf Waffenerwerb, Waffenbe-
sitz und Waffentragen.
Obwohl die rechtliche Tragweite von Art. 3 WG beschränkt sein dürfte, wurde
diese Bestimmung im Parlament heftig diskutiert, ja sogar dessen ersatzlose
Streichung verlangt. Der Nationalrat ist diesem Antrag jedoch nicht gefolgt und
hat die Bestimmung in der heutigen Form ins Gesetz aufgenommen (vgl. AB
1997 N. 23 ff.).

1

2
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II. Tragweite der Bestimmung
In der Botschaft des Bundesrates zum damals neu eingeführten WG

finden sich nur am Rande Ausführungen zu Art. 3 (BBl 1996 I 1061). In der par-
lamentarischen Debatte vertrat der damalige Bundespräsident Arnold Koller die
Ansicht, dass dieser Bestimmung juristisch in erster Linie deklaratorischer Cha-
rakter zukomme und wohl kein subjektives Recht begründe. Wie weit das Recht
auf Waffenerwerb, Waffenbesitz und Waffentragen gehe, bestimme sich insbe-
sondere nach den einschlägigen Artikeln über den Erwerb, den Besitz und das
Tragen von Waffen. Dennoch ging der Bundesrat von einem liberalen Prinzip des
Waffenrechts aus und wollte dieses vor allem in Bezug auf die Armeeangehöri-
gen, die Jäger und die Schützen in Art. 3 WG festhalten (vgl. AB 1997 N. 23 ff.).
In der Literatur wurde teilweise die Ansicht geäussert, diese Bestimmung sei trotz
des deklaratorischen Charakters nicht ohne Risiko, da der Gesetzgeber beim Wort
genommen werden könnte (WEISSENBERGER, AJP 2000, 155). Diese Befürchtung
war unbegründet. Das Bundesgericht hat relativ rasch klargestellt, dass das Recht
auf Waffenerwerb, Waffenbesitz und Waffentragen kein absolutes ist und vor
allem nur (aber immerhin) im Rahmen der Bestimmungen des WG gewährleistet
wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.358/2000 vom 30. März 2001 E. 5b
sowie Urteil des Bundesgerichts 2C_1271/2012 vom 6. Mai 2013 E. 3.3).

3
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